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A  m  t  l  i  c  h  e         N  a  c  h  r  i  c  h  t  e  n 

 

RECYCLINGHOF AICHA VORM WALD 
 
Anpassung Öffnungszeiten 
 
Mit Beginn der Winterzeit 2015 gelten auch heuer wieder die Winteröffnungszeiten: 
 
   Sommer            Winter 

Mi. 13.00 – 17.00 Uhr    Mi. 13.00 – 16.00 Uhr 
Fr. 13.00 – 17.00 Uhr    Fr.  13.00 – 16.00 Uhr 
Sa. 09.00 – 12.00 Uhr    Sa. 09.00 – 12.00 Uhr 

 
Wir bitten um Beachtung! 

ZAW Donau-Wald 

-  -  - 
 

 
 
 
Voranzeige: 
 
Samstag, den 28. November 2015 - Mitwirken unserer Zweigstelle beim Aichaer Ohetal- Advent. 
Freitag, den 11. Dezember 2015, um 18.00 Uhr, in der Schulaula der Grundschule "Auf Weihnacht´n zua". 
 
Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich eine schöne Herbstferienwoche. 
 
Damir Bedrina 
Zweigstellenleiter der Kreismusikschule in Aicha vorm Wald 
 

-  -  - 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Freiwilliger Wehrdienst; 
 

Übermittlung von Daten 
 

an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
 
 
 
 
 

Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit kein Spannungs- oder 

Verteidigungsfall vorliegt, ausgesetzt und in einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet 

worden. Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, können sich 

nach § 54 des Wehrpflichtgesetzes verpflichten, freiwillig Wehrdienst zu leisten. Damit das 

Bundesamt für Wehrverwaltung die Möglichkeit hat, über den freiwilligen Wehrdienst zu 

informieren, übermittelt die Meldebehörde jährlich zum 31. März folgende Daten von 

Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden, an das 

Bundesamt für Wehrverwaltung:  

 

Familiename, Vornamen und gegenwärtige Anschrift  

 

Betroffene haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ist 

an keine Voraussetzung gebunden und braucht nicht begründet zu werden. Er kann bei der 

Meldebehörde der Gemeinde Aicha vorm Wald, Zimmer 3, Hofmarkstraße 2, 94529 Aicha 

vorm Wald, eingelegt werden. 

 

Falls der Datenübermittlung nicht widersprochen wurde, werden die Meldebehörden die 

genannten Daten weitergeben.  

 

 
 
Aicha vorm Wald, 27.10.2015 
 
 
 
Gemeindeamt 
Aicha vorm Wald  
 
 

-  -  - 
 
 
 



 
 

-  -  - 
 



 

 

Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz  
  

  

Zum 1. November 2015 tritt ein bundesweit einheitliches Bundesmeldegesetz in Kraft, das die 16 
Landesmeldegesetze ablöst. Das Bundesmeldegesetz bringt einige neue gesetzliche Vorgaben 
mit sich. Die wichtigsten Neuerungen werden im Folgenden dargestellt.   
  

  

Wohnungsgeberbestätigung:   

  

Ab dem 01.11.2015 hat der Meldepflichtige bei der An-, Um- und Abmeldung eine schriftliche 
Bestätigung vorzulegen, in der der Wohnungsgeber den Ein- oder Auszug bestätigt.   
  

Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Wohnung tatsächlich zur Benutzung überlässt, 
unabhängig davon, ob dem ein wirksames Rechtsverhältnis zugrunde liegt.   
  

Wohnungsgeber ist der Eigentümer oder Nießbraucher als Vermieter der Wohnung oder die vom 
Eigentümer zur Vermietung der Wohnung beauftragte Person oder Stelle.   
  

Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt die Bestätigung des Wohnungsgebers als 
Eigenerklärung der meldepflichtigen Person.   
  

Amtliche Formulare für die Bestätigung des Wohnungsgebers können ab Oktober unter der 
Internetadresse www.aichavormwald.de abgerufen werden und liegen im Einwohnermeldeamt 
Aicha vorm Wald, Hofmarkstr. 2, Zimmer Nr. 3, 94529 Aicha vorm Wald  zur Abholung bereit.   
  

  

Meldepflicht:   

  

Bisher bestand die Pflicht, sich innerhalb einer Woche ab dem Bezug einer Wohnung im 
Einwohnermeldeamt anzumelden. Ab dem 01.11.2015 beträgt die Meldepflicht bei Bezug einer 
Wohnung zwei Wochen. Eine Anmeldung im Voraus ist auch weiterhin gesetzlich nicht 
vorgesehen.  
  

Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht lediglich eine Anmeldepflicht.   
  

Eine Pflicht zur Abmeldung besteht nur bei einem Wegzug ins Ausland. Auch hier beträgt die neue 
Meldefrist zwei Wochen.   
  

Neu geregelt wurde, dass nun eine vorzeitige Abmeldung, frühestens eine Woche vor dem 
Wegzug in das Ausland, möglich ist. Bei einer Abmeldung in das Ausland ist vom Betroffenen 
künftig auch die Adresse im Ausland anzugeben.   
  

  

Kurzaufenthalt in einer Wohnung bis zu 3 Monaten:   

  

Wer nicht für eine Wohnung im Inland gemeldet ist, kann bis zu 3 Monaten in einer  
Wohnung leben, ohne sich für diese anzumelden (Besuche aus dem Ausland)   
  

  

Besucherregelung:   

Wer im Inland für eine Wohnung gemeldet ist, kann bis zu 6 Monate in einer weiteren Wohnung im 

Inland wohnen, ohne dort gemeldet zu sein.  

 

 

-  -  - 



 



 
An alle 
Unternehmer aus Industrie, Handel und 
Gewerbe der ILE-Gemeinden 
im Passauer Oberland 
 

Einladung zum 1. Unternehmer-Forum am 28. Oktober 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Unternehmer, 
 
die zehn Gemeinden der ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) Passauer Oberland veranstalten 
unter Federführung des Handlungsfeldes „Wirtschaft & Bildung“ und unter Teilnahme der 
Wirtschaftsförderung des Landkreises Passau, des Regionalmanagements sowie der beiden 
Kammern erstmals ein Unternehmer-Forum für die Betriebe in der Region. 
 
Zu diesem 1. Unternehmer-Forum am 28. Oktober im Gasthof Knott in Oberjacking, Gemeinde 
Tiefenbach, laden wir Sie sehr herzlich ein. Beginn ist 19.00 Uhr. 
 

Georg Hatzesberger  
1. Bürgermeister 

-  -  - 
 

 
-  -  - 

 



Kindergartenbedarfsplanung 
-Elternfragebogen- 

 
ERINNERUNG !!! 
Wir möchten Sie hiermit nochmals auf die Abgabe des Elternfragebogens zur 
Kindergartenbedarfsplanung erinnern. 
 
Abgabetermin: 31.10.2015!!! 
 
Falls Sie keinen Fragebogen erhalten haben, aber ein Kind bzw. Kinder, welche noch nicht 
eingeschult wurden in Ihrem Haushalt aufgenommen haben, so bitten wir Sie um kurze telefonische 
Mitteilung unter der Tel. Nr. 08544/9630-11. Wir werden Ihnen umgehend einen Fragebogen 
zukommen lassen. 
 
Außerdem finden Sie auf unserer Internetseite eine herunterladbare Version auf unserer 
Internetseite unter folgendem Link https://www.aichavormwald.de/kindergarten.  
 

Gemeindeamt 
Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

  V  e  r  e  i  n  s  a  n  z  e  i  g  e  n 

 
-  -  - 

 
 
 

  

 

 
 
 
Monatsversammlung am Freitag, 30. Oktober 2015, um 19.00 Uhr im Aichaer Hof. 
 
         Die Vorstandschaft 
 

-  -  - 

 

DJK-EC Aicha vorm Wald e.V.  

    

https://www.aichavormwald.de/kindergarten


 
-  -  - 

 



 

  
          
Hallo Aichaer Fussballfans! 
 
Das Duell der Absteiger aus der letztjährigen Kreisklasse verlor unsere Erste gegen die Spvgg 
Pleinting mit 1:3.  
Zwei Heimspiele vor der Winterpause folgen nun noch zum Abschluss dieses Spieljahres.  
Zum Duell gegen den Nachbarn Nammering kommt es an diesem Samstagnachmittag im 
Ohetalstadion! 
 
Spiele am Wochenende: 
 
A-Klasse Vilshofen 
 
Samstag, 31.10.15  14.30 Uhr  SVA I - TSV Nammering I 
 
A-Klasse Vilshofen Reserve 
 
Samstag, 31.10.15  12.30 Uhr  SVA II - TSV Nammering II 
 

 
***  

 

Jugendfußball des SV Aicha vorm Wald 
 
D – Jugend 
Fr. 30.10.15  SV Aicha - Donautal   17:00 Uhr 
 
E– Jugend 
Sa. 31.10.15  SV Aicha -Hofkirchen   10:30 Uhr 
  
B - Jugend 
Fr. 30.10.15    Simbach - SV Aicha           12:30 Uhr 
 

 
-  -  - 

 

 

Voranzeige: 

 
Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Wien 

 

am Sonntag, den 22. November 2015 
Auch für Nichtmitglieder! 

 

Anmeldung ab sofort möglich unter Tel. 08544/8806 
 

Duschl Michael 1. Vorstand 

 
 

-  -  - 

 



 

 
 

Am Samstag, 31.10.2015 findet um 20 Uhr im Vereinslokal Stauder der  
 

Familienabend 
der Freiwilligen Feuerwehr Aicha vorm Wald 

statt. 
 

Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aicha vorm Wald, Mitglieder des 
Gemeinderats und die Vorstandschaft der Freiwilligen Feuerwehr Weferting sind dazu 

recht herzlich mit Mann/Frau bzw. Freund/in eingeladen. 

 
Programm: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand 
2. Gemeinsames Abendessen 
3. Verleihung der Leistungsabzeichen 
4. Anerkennung für absolvierte Lehrgänge 
5. Ehrung für langjährige Dienstzeit 
6. Beförderungen 
7. Grußwort der geladenen Gäste 
8. Kaffee- und Kuchen 

 
Auf Euren zahlreichen Besuch freut sich  

die Vorstandschaft 
-  -  - 

 
 
 Kath. Frauenbund Aicha vorm Wald 
 
 Am Donnerstag, 29.10.2015, um 19.00 Uhr, laden wir alle Frauen zum 
 Oktoberrosenkranz in die Pfarrkirche ein. 
 Zur Ehre der Gottesmutter bringen wir wieder Rosen an den Altar. 
 Im Gasthaus Stauder erzählt uns anschließend Frau Stolper Interessantes 
     über das Passauer Frauenhaus. 
 
       Die Vorstandschaft 

 
-  -  - 

 
 
 

SELBSTHILFEGRUPPE FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT 
 

am 2. und 4. Mittwoch im Monat 
um 19.00 Uhr 

im Pfarrheim in Eging am See 
Tel. 9744115 

 
 

-  -  - 



 
-  -  - 

 

G  e  s  c  h  ä  f  t  s  a  n  z  e  i  g  e  n 

 
 

 
 

-  -  - 
 
 

       26.10.15 – 31.10.15 

2 Stk Rohrnudeln   nur 1,80 Euro 

2 Stk. Schinkenbreze nur 2,20 Euro 

1000g Kartoffelbrot nur 3,80 Euro 
 



 

-  -  - 

 
-  -  - 

 

 
 

-  -  - 



 

 
 

-  -  - 
 
 

 

Seit über 30 Jahren 

Bestattungen 
A. Mayrhofer 

 

Hof 5   94113 Tiefenbach 

Tel. 08509/602 
 

www.bestattungsinstitut-mayrhofer.de 
 
 

-  -  - 
 

 
 

-  -  - 

http://www.bestattungsinstitut-mayrhofer.de/


 
-  -  - 

 

 
-  -  - 

 
APOTHEKEN – NOTDIENST 

 
  Do. 29.10.15 Rosen-Apotheke Ruderting 
  Fr. 30.10.15 Kloster-Apotheke Vilshofen 
  Sa. 31.10.15 Hubertus-Apotheke Eging 
  So. 01.11.15 Hubertus-Apotheke Eging 
  Mo. 02.11.15 Sonnen-Apotheke Fürstenstein 
  Di. 03.11.15 Hofmark-Apotheke Aicha vorm Wald 
  Mi. 04.11.15 Drei-Burgen-Apotheke Tittling 
 
  Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117 
  Rettungsleitstelle: Tel. 112 
 

-  -  - 


